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Handreichung zum Umgang mit Wahlbeobachtern 
 
 
 

Die Öffentlichkeit der Wahl ist ein wichtiges Wahlrechtsprinzip. Es dient dem Schutz der Wahlrechtsgrundsätze 
und soll das Vertrauen in die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl stärken. Jede Person hat das Recht, ab dem 
Zeitpunkt des Zusammentritts des Wahlvorstands am Morgen des Wahltags bis zur Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlraum anwesend zu sein und die Abläufe zu beobachten. Eine Anmeldung oder 
Registrierung als Wahlbeobachterin oder -beobachter ist nicht erforderlich. Das Recht ist auf die Beobachtung 
beschränkt. Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind nicht verpflichtet, mit beobachtenden Dritten in Kontakt oder 
Diskussion zu treten. Fragen sollten nach Möglichkeit jedoch beantwortet werden, um eventuell bestehende 
Missverständnisse in einem kurzen Gespräch aufklären zu können.   

Die untenstehenden zulässigen und unzulässigen Verhaltensweisen von Wahlbeobachtenden sollen die (Urnen)-
Wahlvorstände und Briefwahlvorstände gleichermaßen in ihrer Entscheidungsfindung unterstützen, wie mit der 
vorliegenden Wahlbeobachtung umzugehen ist. Sie gelten sowohl für Bundestags- als auch für Europawahlen. 
 

Was ist zulässig Was ist nicht zulässig 
 Aufenthalt von Personen im Wahlraum bzw. 

Auszählungsraum (Öffentlichkeit) während der 
gesamten Zeit vom Zusammentritt des 
Wahlvorstandes bis zum Abschluss der Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses durch den 
Wahl- bzw. Briefwahlvorstand (§ 31 BWG i. V. m. 
§§ 54, 55, 67 ff. BWO; §§ 47, 48 und 60 ff. EuWO).  

 Das Zutrittsrecht gilt für jedermann gleichermaßen 
unabhängig von z.B. der Wahlberechtigung, 
Wohnsitz, Nationalität, Alter, Geschlecht oder 
Fachwissen. 

 Eine Anmeldung oder Registrierung ist nicht 
erforderlich.  

 Das Tragen medizinischer Masken ist stets zulässig. 
 Das allgemeine Zutrittsrecht ist durch die 

räumlichen Verhältnisse beschränkt: Bei 
Überfüllung kann die Anzahl der anwesenden 
Personen durch den Wahlvorstand beschränkt 
werden. Eine Wahlbeobachtung muss aber möglich 
bleiben. 

 Störungen der Ruhe und Ordnung oder 
Verzögerungen der Wahlhandlung oder der 
Wahlergebnisermittlung und -feststellung (§ 31 
Satz 2 BWG). Lautes Reden oder Telefonieren ist zu 
unterlassen.  

 Wähler dürfen weder angesprochen noch 
beeinflusst werden (§ 32 Abs. 1 BWG). 

 Tragen von parteipolitischen Symbolen während 
der Wahlzeit in und vor dem Gebäude, in dem sich 
der Wahlraum befindet (§ 32 Abs. 1 BWG). 

 Wahlpropaganda. Insbesondere Plakattafeln, 
Werbeständer und Werbeflyer sind verboten.  

 Politische Diskussionen von Wahlbeobachtenden. 

 Entscheidungen des Wahlvorstandes verfolgen 
(§ 10 Abs. 1 BWG).  

 Eingreifen in die Entscheidungen des 
Wahlvorstandes, wie bspw. Forderung die 
Auszählung zu unterbrechen oder Forderung einer 
Nachzählung (§ 40 BWG)  

 Diskussionen und Hinterfragen von 
Entscheidungen inklusive des Einforderns von 
Erläuterungen. Alle erforderlichen Entscheidungen 
trifft der Wahlvorstand allein in eigener 
Verantwortung. Sachlich vorgebrachte Hinweise 
sind ggf. zur Kenntnis zu nehmen und vom 
Wahlvorstand bzw. von der Gemeinde zu prüfen.   

 Ggf. generelle (kurze) Fragen an den Wahlvorstand 
 Nachfragen, wenn eine öffentliche Bekanntgabe 

akustisch nicht verstanden wurde (z.B. 
Ergebnisverkündung) 

 Zugriff auf Wahlunterlagen 
 Einsicht in das Wählerverzeichnis (§ 17 Abs. 1 

BWG, § 89 Abs. 2 BWO, § 82 Abs. 2 EuWO) 



 

 Abfrage von personenbezogenen Daten oder 
Auskünfte, wer bisher gewählt/ nicht gewählt hat 
(§ 56 Abs. 4 Satz 4 BWO, § 49 Abs. 4 Satz 4 EuWO). 

 Störung der Mitglieder des Wahlvorstandes durch 
übermäßige Kommentierungen, Fragen usw. 

 Beobachtung im Wahlraum, auch mit Blick auf den 
Auszählungstisch; ein Anspruch auf Sichtbarkeit 
jeder Einzelheit besteht nicht.  

 Fühlen sich Mitglieder des Wahlvorstandes durch 
eine zu starke Annäherung der 
Wahlbeobachtenden behindert oder gestört, 
dürfen sie einen Abstand zu den Mitgliedern des 
Wahlvorstandes von in der Regel 1 bis 2 Metern 
anordnen. Der Auszählungsvorgang muss nach 
einer solchen Anordnung grundsätzlich weiter 
beobachtet werden können. 

 Führen von Strichlisten während der Auszählung 
 Notizen  

 Gefährdung des Wahlgeheimnisses 
 Anfassen, Fotografieren, Filmen von 

Wahlunterlagen  
 Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen bei der 

Anfertigung von Notizen durch Wahlbeobachter 
nicht aktiv mitwirken.  

 Wahlbeobachter haben kein Anrecht auf 
Aushändigung einer Kopie oder Erstellung eines 
Fotos der Ergebniszusammenstellung, 
Schnellmeldung und Niederschrift.  

 „Allgemeine“ (kurze) Film-, Fernseh- und 
Hörfunkübertragungen von Medienvertretern aus 
den Wahl- und Auszählungsräumen („Moment-
/Überblickaufnahmen“) sind grundsätzlich 
zulässig, sofern der ordnungsgemäße Ablauf der 
Wahl, die Auszählung und die Meldungen nicht 
beeinträchtigt werden; Aufnahmen von Wählern 
und Wahlvorstandsmitgliedern sind nur mit deren 
Zustimmung zulässig. 

 Foto- oder Videoaufnahmen durch beobachtende 
Dritte ohne Zustimmung der abgebildeten 
Personen (Recht am eigenen Bild), auch nicht von 
vermuteten Unregelmäßigkeiten. 

 Es besteht kein Anspruch darauf, dass für eine 
Fotodokumentation von Wahlunterlagen der 
Wahlvorstand seinen Auszählungsprozess 
unterbricht. 

 Die Wahlbeobachtung endet mit Feststellung und 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Alles Weitere, 
wie die Übergabe des Wahlunterlagen an die 
Gemeindewahlbehörde, die Übermittlung des 
Ergebnisses an die übergeordneten Wahlbehörden, 
gehören nicht mehr zu Wahlbeobachtung.  

 
 Schriftlicher Wahleinspruch beim Deutschen 

Bundestag innerhalb von zwei Monaten nach dem 
Wahltag (§ 2 Abs. 4 WahlPrG).  

 

 
Sobald es zu besonderen Vorkommnissen durch die Beobachtung Dritter gekommen ist, ist dies in der Niederschrift 
(ggf. als Anlage) festzuhalten.  

Bei Verstößen gegen die Regeln sollen beobachtende Dritte vom Wahlvorstand zunächst ermahnt werden. Bei 
einem wiederholten Verstoß oder bei einer gravierenden Störung der Wahlhandlung oder der Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses können sie vom Wahlvorstand aus dem Wahlraum verwiesen werden (§ 31 BWG, 
§§ 54, 55 BWO, §§ 47, 48 EuWO). Wenn sie in dem Wahlraum wahlberechtigt sind, sollte ihnen vorher die 
Möglichkeit der Stimmabgabe eingeräumt werden. Erscheinen sie später wieder im Wahlraum, dürfen sie wegen 
der Öffentlichkeit der Wahlhandlung nur dann erneut aus dem Raum verwiesen werden, wenn sie erneut gravierend 
stören.  

Sind wegen Störungen eine ordnungsgemäße Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses nicht möglich, ist 
ggf. die Auszählung bis zur Wiederherstellung der Ordnung zu unterbrechen (§ 40 Satz 1 BWG, Anlage 29 BWO, 
Anlage 25 EuWO). Bei erzwungener oder anderweitig unabwendbarer Unterbrechung der öffentlichen 
Stimmenauszählung sind alle Unterlagen (einschließlich der Stimmzettel) vom Wahlvorstand zu verpacken, zu 
versiegeln und unter Verschluss zu halten, bis die Öffentlichkeit wiederhergestellt und die Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses fortgeführt werden kann. Bei nicht abstellbaren Störungen ist die zuständige 
Stelle bei der Gemeinde zu informieren und im Bedarfsfall die Polizei hinzuzuziehen. Wahlbehinderungen sind nach 
§ 107 StGB strafbar. Mögliche Nebenfolgen sind gemäß §§ 45 Abs. 2 und 5, 108c StGB der Verlust der Amtsfähigkeit, 
der Wählbarkeit und des Stimmrechts. 


